
Was "darf" man mit einem GdB?
Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 10. April 2024 21:09

Zitat von Sissymaus

Da hier eine Teilzeit-Beschäftigung vorliegt, also auch mit einer geringere Bezahlung,
sind es natürlich auch freie Tage. Und nicht nur unterrichtsfreie Tage.

Nein, das ist nicht korrekt.

§ 17 Teilzeit ADO NRW

(3) Bei der Stundenplangestaltung sollen unterrichtsfreie Tage ermöglicht werden, sofern
dies aus schulformspezifischen, schulorganisatorischen und pädagogischen Gründen vertretbar
ist; eine überproportionale Belastung durch Springstunden soll vermieden werden.
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